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 Gesetzentwurf
 der  Bundesregierung

 Entwurf  eines  Gesetzes  über  die  Errichtung  einer  Bundesanstalt  für  den
 Digitalfunk  der  Behörden  und  Organisationen  mit  Sicherheitsaufgaben
 (BDBOS-Gesetz  –  BDBOSG)

 A.  Problem  und  Ziel

 1.  Das  gegenwärtige  Funksystem  der  Behörden  und  Organisationen  mit  Sicher-
 heitsaufgaben  (BOS)  beruht  auf  der  veralteten  analogen  Funktechnik,  die  nicht
 mehr  weiterentwickelt  wird  und  wichtige  operativ-taktische  Anforderungen  an
 eine  moderne  BOS-Kommunikation  –  wie  Abhörsicherheit,  Übertragung  von
 Daten  zusätzlich  zur  Sprachübertragung,  bundesweite  Kommunikation,  einsatz-
 bezogene  dynamische  Gruppenbildung,  direkte  Einzelverbindungen  mit  anderen
 Funkteilnehmerinnen  und  Funkteilnehmern  oder  Teilnehmerinnen  und  Teilneh-
 mern  im  öffentlichen  Netz  –  nicht  erfüllt.

 Bund  und  Länder  beabsichtigen  daher  den  Aufbau  und  Betrieb  eines  bundesweit
 einheitlichen  digitalen  Sprech-  und  Datenfunksystems  für  alle  inländischen  BOS
 (Digitalfunk  BOS).  Dazu  haben  der  Bundeskanzler  und  die  Regierungschefs  der
 Länder  am  26.  Juni  2003  beschlossen,  die  Voraussetzungen  für  die  schrittweise
 Einführung  des  bundeseinheitlichen  Digitalfunks  zu  schaffen  und  den  Analog-
 funk  nach  einer  Migrationsphase  abzulösen.  Das  Bundesministerium  des  Innern
 und  die  Innenminister  und  -senatoren  der  Länder  haben  ferner  zu  diesem  gemein-
 samen  Zweck  am  24.  März  2004  die  „Vereinbarung  zur  Regelung  der  Zusam-
 menarbeit  beim  Aufbau  und  Betrieb  eines  bundesweit  einheitlichen  digitalen
 Sprech-  und  Datenfunksystems  für  alle  Behörden  und  Organisationen  mit
 Sicherheitsaufgaben  (BOS)  in  der  Bundesrepublik  Deutschland“  (Dachverein-
 barung)  geschlossen.  Die  Erfahrungen  bei  der  Bekämpfung  des  internationalen
 Terrorismus  und  die  daraus  resultierenden  gestiegenen  Anforderungen  an  die
 Sicherheitsbehörden  –  insbesondere  auch  im  Hinblick  auf  deren  Kommunika-
 tionssysteme  –  verdeutlichen  den  Stellenwert  des  Digitalfunk  BOS.  Netzinfra-
 struktur  und  Betrieb  des  Digitalfunk  BOS  sind  Kernelemente  der  deutschen
 Sicherheitsarchitektur.

 2.  Unabhängig  von  der  konkreten  Entscheidung  für  eine  bestimmte  Technologie
 des  Digitalfunk  BOS  und  von  der  konkreten  Ausgestaltung  von  Verträgen  mit
 Dritten  sowie  den  entsprechenden  Vergabeverfahren  ist  es  erforderlich,  die  Inte-
 ressen  der  Nutzer  des  Digitalfunk  BOS  organisatorisch  gebündelt  wahrzuneh-
 men.

 Dazu  ist  eine  Aufgabenträgerin  für  die  Bundesaufgaben  des  Digitalfunk  BOS  er-
 forderlich,  die  gleichzeitig  nach  Maßgabe  eines  Verwaltungsabkommens  die  ent-
 sprechenden  Aufgaben  für  die  Länder  wahrnimmt.  Entsprechend  fungiert  sie  als
 Auftraggeberin  bei  allen  Beschaffungsvorgängen  im  Zusammenhang  mit  Auf-
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bau  und  Betrieb  des  Digitalfunk  BOS  und  ist  Sachwalterin  des  Zweckvermö-
 gens,  das  im  Zuge  des  Netzaufbaus  angeschafft  wird.

 B.  Lösung

 Errichtung  einer  Bundesanstalt  für  den  Digitalfunk  der  Behörden  und  Organisa-
 tionen  mit  Sicherheitsaufgaben.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle  Auswirkungen  auf  die  öffentlichen  Haushalte

 1.  Haushaltsausgaben  ohne  Vollzugsaufwand

 Bei  bundesweitem  Wirkbetrieb  sind  für  die  BDBOS  nach  derzeitiger  Schätzung
 Personal-  und  Sachkosten  in  Höhe  von  nicht  über  10  Mio.  Euro  jährlich  zu
 erwarten.  Ein  bundesweiter  Wirkbetrieb  setzt  indes  den  Beitritt  aller  Länder  zu
 einem  Verwaltungsabkommen  voraus.  Das  Verwaltungsabkommen  wiederum
 wird  eine  Aufteilung  dieser  Kosten  vorsehen,  so  dass  bei  einem  Beitritt  aller
 Länder  für  den  Bund  Haushaltsausgaben  in  Höhe  von  voraussichtlich  nicht  mehr
 als  3  Mio.  Euro  jährlich  erwartet  werden.  Solange  kein  Verwaltungsabkommen
 zustande  gekommen  ist  oder  noch  nicht  alle  Länder  beigetreten  sind,  werden
 wegen  des  insoweit  eingeschränkten  Betriebs  ebenfalls  keine  höheren  Haus-
 haltsausgaben  als  3  Mio.  Euro  jährlich  prognostiziert.

 Für  die  Wahrnehmung  der  der  Bundesanstalt  übertragenen  Aufgaben  sind  –  un-
 geachtet  der  anteiligen  Finanzierung  des  Personals  durch  Bund  und  Länder  auf
 Grundlage  des  zu  schließenden  Verwaltungsabkommens  –  zusätzliche  Planstel-
 len  und  Stellen  erforderlich.  In  dem  Umfang,  der  dem  Anteil  des  Bundes  an  der
 Gesamtfinanzierung  des  Digitalfunk  BOS  entspricht,  werden  die  neuen  Planstel-
 len  und  Stellen  durch  einen  entsprechenden  Wegfall  der  Planstellen  und  Stellen
 in  den  betroffenen  Einzelplänen  06  und  08  ausgeglichen.

 Die  abschließende  Festlegung  der  Anzahl  der  Planstellen/Stellen  und  der  Stel-
 lenschlüssel  werden  auf  Grundlage  der  weiteren  Detaillierung  der  Aufbau-  und
 Ablauforganisation  der  Bundesanstalt  konkretisiert.

 Kosten  für  die  Länder  entstehen  nicht  unmittelbar  aus  dem  Gesetz  oder  seinem
 Vollzug.

 2.  Vollzugsaufwand

 Zusätzlicher  Vollzugsaufwand  für  die  öffentliche  Hand  ist  nicht  zu  erwarten.

 E.  Sonstige  Kosten

 Der  Gesetzentwurf  hat  keine  Kostenwirkungen  für  die  Wirtschaft  und  für  soziale
 Sicherungssysteme  und  wirkt  sich  auch  auf  das  Preisniveau,  insbesondere  auf
 das  Verbraucherpreisniveau,  nicht  aus.
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Entwurf  eines  Gesetzes  über  die  Errichtung  einer  Bundesanstalt  für  den
 Digitalfunk  der  Behörden  und  Organisationen  mit  Sicherheitsaufgaben
 (BDBOS-Gesetz  –  BDBOSG)
 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende  Gesetz  beschlossen:

 §  1
 Errichtung,  Zweck,  Sitz

 (1)  Im  Geschäftsbereich  des  Bundesministeriums  des  In-
 nern  wird  eine  bundesunmittelbare  rechtsfähige  Anstalt  des
 öffentlichen  Rechts  (Bundesanstalt)  errichtet.  Sie  trägt  die
 Bezeichnung  „Bundesanstalt  für  den  Digitalfunk  der  Behör-
 den  und  Organisationen  mit  Sicherheitsaufgaben“  (Bundes-
 anstalt  für  den  Digitalfunk  der  BOS  –  BDBOS).  Der  Zweck
 der  Bundesanstalt  ist  der  Aufbau  und  der  Betrieb  eines  bun-
 desweit  einheitlichen  digitalen  Sprech-  und  Datenfunksys-
 tems  für  Behörden  und  Organisationen  mit  Sicherheitsauf-
 gaben  (Digitalfunk  BOS)  in  der  Bundesrepublik  Deutschland.

 (2)  Die  Bundesanstalt  hat  ihren  Sitz  in  Berlin.

 §  2
 Aufgabe,  Nutzer  der  Bundesanstalt

 (1)  Die  Bundesanstalt  hat  die  Aufgabe,  im  öffentlichen  In-
 teresse  den  Digitalfunk  BOS  aufzubauen,  zu  betreiben  und
 seine  Funktionsfähigkeit  sicherzustellen.  Der  Digitalfunk
 BOS  soll  den  Behörden  und  Organisationen  mit  Sicherheits-
 aufgaben  des  Bundes  zur  Verfügung  stehen  sowie,  nach  Maß-
 gabe  des  Verwaltungsabkommens  nach,  den  Behörden  und
 Organisationen  mit  Sicherheitsaufgaben  in  den  Ländern.  Die
 Richtlinie  nach  §  57  Abs.  4  Satz  1  Nr.  2  des  Telekommunika-
 tionsgesetzes  legt  die  zur  Teilnahme  am  Digitalfunk  BOS  be-
 rechtigten  Behörden  und  Organisationen  mit  Sicherheitsauf-
 gaben  (Nutzer)  fest.

 (2)  Die  Bundesanstalt  ist  nach  Maßgabe  des  Verwaltungs-
 abkommens  nach  §  7  gemeinsame  Vergabestelle  des  Bundes
 und  der  Länder  für  den  Digitalfunk  BOS.

 (3)  Die  Bundesanstalt  kann  Unternehmen  mit  dem  Aufbau
 und  dem  Betrieb  des  Digitalfunk  BOS  betrauen.

 (4)  Das  Bundesministerium  des  Innern  kann  durch
 Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  Rege-
 lungen  über  die  Beschränkung  der  Haftung  von  beauftragten
 Unternehmen  gegenüber  Dritten  aufgrund  der  Beeinträchti-
 gung  der  Dienstgüte  des  Digitalfunk  BOS  treffen.

 §  3
 Organe

 (1)  Organe  der  Bundesanstalt  sind  die  Präsidentin  oder  der
 Präsident  und  der  Verwaltungsrat.

 (2)  Aufgaben  und  Befugnisse  der  Organe  bestimmt  die
 Satzung,  soweit  sie  nicht  durch  dieses  Gesetz  geregelt  sind.

 §  4
 Präsidentin  oder  Präsident

 (1)  Die  Präsidentin  oder  der  Präsident  führt  die  Geschäfte
 der  Bundesanstalt  in  eigener  Verantwortung  nach  Maßgabe
 dieses  Gesetzes  und  der  Satzung.  Sie  oder  er  vollzieht  die  Be-
 schlüsse  des  Verwaltungsrats  und  vertritt  die  Bundesanstalt
 gerichtlich  und  außergerichtlich.

 (2)  Die  Präsidentin  oder  der  Präsident  wird  für  die  Dauer
 von  fünf  Jahren  zur  Beamtin  auf  Zeit  oder  zum  Beamten  auf
 Zeit  ernannt.  Wiederholte  Ernennungen  sind  möglich.

 (3)  Die  Präsidentin  oder  der  Präsident  hat  eine  ständige
 Vertreterin  (Vizepräsidentin)  oder  einen  ständigen  Vertreter
 (Vizepräsident).

 §  5
 Verwaltungsrat

 (1)  Bei  der  Bundesanstalt  wird  ein  Verwaltungsrat  gebil-
 det.  Er  überwacht  die  Geschäftsführung  durch  die  Präsiden-
 tin  oder  den  Präsidenten  und  unterstützt  diese  oder  diesen  bei
 der  Erfüllung  ihrer  oder  seiner  Aufgaben.  Ihm  obliegt  die
 Entscheidung  über  die  grundsätzlichen  Angelegenheiten  der
 Bundesanstalt.  Näheres  regelt  die  Satzung.  Die  Präsidentin
 oder  der  Präsident  hat  den  Verwaltungsrat  regelmäßig  über
 die  Geschäftsführung  zu  unterrichten.

 (2)  Der  Verwaltungsrat  gibt  sich  eine  Geschäftsordnung.

 (3)  Der  Bund  und  jedes  Land  erhalten  jeweils  einen  Sitz
 im  Verwaltungsrat.  Den  Vorsitz  im  Verwaltungsrat  hat  das
 den  Bund  vertretende  Mitglied.  Die  Stimmverteilung  im  Ver-
 waltungsrat  regelt  die  Satzung.  Die  Beschlüsse  des  Verwal-
 tungsrats  bedürfen  in  den  in  der  Satzung  vorgesehenen  Fällen
 der  Zustimmung  des  den  Bund  vertretenden  Mitglieds.

 (4)  Die  Mitglieder  des  Verwaltungsrats  und  ihre  Vertrete-
 rinnen  oder  Vertreter  werden  durch  das  Bundesministerium
 des  Innern  auf  die  Dauer  von  vier  Jahren  bestellt.  Wiederhol-
 te  Bestellungen  sind  möglich.  Für  die  Mitglieder  der  Länder
 und  deren  Vertreterinnen  oder  Vertreter  hat  das  jeweilige
 Land  das  Recht  zur  Benennung  nach  Maßgabe  des  Verwal-
 tungsabkommens  nach  §  7.  Die  Mitglieder  des  Verwaltungs-
 rats  und  ihre  Vertreterinnen  oder  Vertreter  müssen  die  Vor-
 aussetzungen  für  die  Wählbarkeit  zum  Deutschen  Bundestag
 erfüllen.

 (5)  Die  Mitglieder  und  ihre  Vertreterinnen  oder  Vertreter
 können  durch  schriftliche  Erklärung  gegenüber  dem  Bundes-
 ministerium  des  Innern  ihr  Amt  niederlegen.  Eine  Abberu-
 fung  von  Mitgliedern  durch  das  Bundesministerium  des  In-
 nern  erfolgt,  wenn  die  Voraussetzungen  der  Bestellung  nicht
 mehr  vorliegen;  die  Abberufung  bedarf  bei  einem  von  einem
 Land  benannten  Mitglied  des  Einvernehmens  des  benennen-
 den  Landes.  Satz  2  gilt  entsprechend  für  die  Vertreterin  oder
 den  Vertreter  eines  Mitglieds.

 (6)  Scheidet  ein  Mitglied,  eine  Vertreterin  oder  ein  Vertre-
 ter  aus,  so  ist  unverzüglich  eine  Nachfolgerin  oder  ein  Nach-
 folger  zu  bestellen.  Hierfür  gelten  die  Absätze  4  und  5  ent-
 sprechend.

 §  6
 Satzung

 (1)  Die  Bundesanstalt  gibt  sich  eine  Satzung.  Die  Satzung
 wird  durch  den  Verwaltungsrat  erlassen.  Sie  bedarf  der  Ge-
 nehmigung  des  Bundesministeriums  des  Innern  und  wird  im
 Gemeinsamen  Ministerialblatt  veröffentlicht.
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(2)  In  die  Satzung  sind  insbesondere  Bestimmungen  auf-
 zunehmen  über

 1.  die  Organisation  der  Bundesanstalt,

 2.  die  Aufgaben  und  Befugnisse  der  Präsidentin  oder  des
 Präsidenten  sowie  der  Vizepräsidentin  oder  des  Vizeprä-
 sidenten,

 3.  die  Aufgaben  und  Befugnisse  des  Verwaltungsrats  und
 seiner  Mitglieder  sowie  über  die  Stimmverteilung  im  Ver-
 waltungsrat,

 4.  die  Wirtschaftsführung  einschließlich  Buchführung  und
 Rechnungslegung.

 Die  Satzung  darf  nicht  von  den  Vorgaben  des  Verwaltungsab-
 kommens  nach  §  7  abweichen.  §  109  Abs.  2  Satz  2  der  Bun-
 deshaushaltsordnung  ist  anzuwenden.

 §  7
 Verwaltungsabkommen

 Die  Beteiligung  der  Länder  am  Digitalfunk  BOS  wird  in
 einem  Verwaltungsabkommen  zwischen  Bund  und  Ländern
 geregelt.  Hierbei  sollen  insbesondere  Bestimmungen  getrof-
 fen  werden  über:

 1.  die  Grundsätze  der  Zusammenarbeit  von  Bund  und  Län-
 dern,

 2.  die  Beteiligung  der  Länder  am  Aufbau  und  Betrieb  des
 Digitalfunk  BOS,  insbesondere  über  den  Verwaltungsrat,

 3.  die  Einzelheiten  der  Finanzierung  des  Digitalfunk  BOS
 sowie  zum  Zweckvermögen  und  zur  Finanzierung  der
 Bundesanstalt  (§  9).

 §  8
 Aufsicht

 Die  Bundesanstalt  untersteht  der  Aufsicht  des  Bundesmi-
 nisteriums  des  Innern.

 §  9
 Zweckvermögen,  Finanzierung

 Zur  Wahrnehmung  für  die  ihr  nach  §  2  übertragenen  Auf-
 gaben  bildet  die  Bundesanstalt  ein  Zweckvermögen.  Die
 Bundesanstalt  deckt  ihren  Aufwand  anteilig  durch  Mittel  von
 Bund  und  Ländern.  Die  Einzelheiten  regelt  das  Verwaltungs-
 abkommen  nach  §  7.

 §  10
 Wirtschaftsplan,  mittelfristige  Planung

 (1)  Die  Präsidentin  oder  der  Präsident  stellt  bis  zum
 31.  Oktober  eines  jeden  Jahres  einen  Wirtschaftsplan  für  das
 folgende  Geschäftsjahr  auf,  der

 –  einen  Erfolgsplan,

 –  einen  Investitions-  und  Finanzplan,

 –  eine  Übersicht  über  die  Planstellen  und  Stellen  sowie

 –  eine  Überleitungsrechnung  auf  Einnahmen  und  Ausga-
 ben

 umfasst.  Zusammen  mit  dem  Wirtschaftsplan  stellt  die  Präsi-
 dentin  oder  der  Präsident  eine  mittelfristige  Planung  (Er-
 folgs-,  Investitions-  und  Finanzierungsvorschau)  auf,  die  das
 Planjahr  und  mindestens  drei  darauf  folgende  Geschäftsjahre
 umfasst.  Geschäftsjahr  ist  das  Kalenderjahr.  Die  näheren
 Einzelheiten  regelt  die  Satzung.

 (2)  Die  Präsidentin  oder  der  Präsident  legt  dem  Verwal-
 tungsrat  den  Wirtschaftsplan  und  die  mittelfristige  Planung
 unverzüglich  vor.  Der  Wirtschaftsplan  wird  vom  Verwal-
 tungsrat  festgestellt.  Er  bedarf  der  Genehmigung  des  Bun-
 desministeriums  des  Innern  im  Einvernehmen  mit  dem  Bun-
 desministerium  der  Finanzen.

 §  11
 Buchführung,  Jahresabschluss

 (1)  Die  Bundesanstalt  bucht  nach  den  Regeln  der  kauf-
 männischen  Buchführung.

 (2)  Die  Präsidentin  oder  der  Präsident  der  Bundesanstalt
 stellt  nach  Abschluss  des  Geschäftsjahres  einen  Jahres-
 abschluss  und  einen  Lagebericht  nach  handelsrechtlichen
 Grundsätzen  für  große  Kapitalgesellschaften  auf  und  legt
 diese  zur  Abschlussprüfung  vor.

 (3)  Der  Verwaltungsrat  stellt  den  Jahresabschluss  fest  und
 entscheidet  über  die  Entlastung  der  Präsidentin  oder  des  Prä-
 sidenten  nach  §  109  Abs.  3  Satz  2  der  Bundeshaushaltsord-
 nung.

 (4)  Näheres  regelt  die  Satzung.  §  109  Abs.  2  Satz  3  und  4
 der  Bundeshaushaltsordnung  ist  anzuwenden.

 §  12
 Rechnungsprüfung,  Anwendung  des  Haushaltsrechts

 (1)  Für  das  Prüfungsrecht  des  Bundesrechnungshofes  gilt
 §  111  Abs.  1  der  Bundeshaushaltsordnung.

 (2)  Die  §§  7,  9,  24  der  Bundeshaushaltsordnung  sowie  die
 Vorschriften  des  Teils  III  der  Bundeshaushaltsordnung  gel-
 ten  entsprechend  mit  Ausnahme  der  §§  38  und  45  sowie  der
 Bestimmungen,  die  eine  Buchung  nach  Einnahmen  und  Aus-
 gaben  voraussetzen.

 (3)  Die  Bundesanstalt  ist  berechtigt,  zur  Durchführung  ih-
 rer  Aufgaben  Forderungen  gegen  Dritte  zu  verkaufen,  sofern
 der  Schuldner  für  sämtliche  anfallenden  Abschläge  und  Kos-
 ten  einsteht.

 (4)  Das  Bundesministerium  des  Innern  wird  ermächtigt,
 im  Einvernehmen  mit  dem  Bundesministerium  der  Finanzen,
 weitere  Ausnahmen  von  der  Anwendung  der  Vorschriften
 der  Bundeshaushaltsordnung  mit  Einwilligung  des  Haus-
 haltsausschusses  des  Deutschen  Bundestags  zuzulassen.

 §  13
 Beamtinnen  und  Beamte

 (1)  Die  Bundesanstalt  besitzt  Dienstherrnfähigkeit  nach
 §  121  des  Beamtenrechtsrahmengesetzes.

 (2)  Die  Bundesanstalt  kann  mit  Zustimmung  des  Bundes-
 ministeriums  des  Innern  ihre  Befugnisse  und  Zuständigkei-
 ten  einschließlich  der  Entscheidung  über  Rechtsbehelfe  auf
 den  Gebieten  der  Besoldung,  Beihilfe,  Versorgung,  Reise-
 und  Umzugskosten,  Trennungsgeld  sowie  die  damit  verbun-
 dene  automatisierte  Verarbeitung  personenbezogener  Daten
 ganz  oder  teilweise  gegen  Erstattung  der  Verwaltungskosten
 auf  Behörden  im  Geschäftsbereich  des  Bundesministeriums
 des  Innern  übertragen.  Die  Übertragung  ist  im  Gemeinsamen
 Ministerialblatt  bekannt  zu  machen.

 §  14
 Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer,  Auszubildende

 Auf  die  Arbeitnehmerinnen,  Arbeitnehmer  und  Auszubil-
 denden  der  Bundesanstalt  sind  die  für  Arbeitnehmerinnen,
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Arbeitnehmer  und  Auszubildende  des  Bundes  jeweils  gelten-
 den  Tarifverträge  und  sonstigen  Bestimmungen  anzuwen-
 den.  §  13  Abs.  2  findet  entsprechende  Anwendung.

 §  15
 Abwehr  netzspezifischer  Gefahren,  Überwachung

 (1)  Soweit  es  der  Schutz  der  Funktionsfähigkeit  und  des
 laufenden  Betriebs  des  Digitalfunk  BOS  dringend  erfordert,
 ist  die  Präsidentin  oder  der  Präsident  befugt,  die  im  Einzelfall
 zur  Abwehr  von  Gefahren  für  den  Digitalfunk  BOS  erforder-
 lichen  netz-  und  betriebsbezogenen  Anordnungen  zu  treffen.
 Insbesondere  kann  die  Präsidentin  oder  der  Präsident  der
 Bundesanstalt

 1.  Beschäftigten  der  Bundesanstalt  den  Zugang  zu  Gebäu-
 den,  Einrichtungen  und  Computersystemen  verschaffen,
 die  für  den  Betrieb  des  Netzes  von  Bedeutung  sind,

 2.  die  Steuerung  solcher  Systeme  übernehmen,

 3.  Dritte  von  dem  Zugang  zu  Gebäuden,  Einrichtungen  und
 Computersystemen  oder  von  der  Steuerung  solcher  Sys-
 teme  ausschließen.

 Die  Umsetzung  der  Anordnung  nach  Satz  1  erfolgt  auf  Ersu-
 chen  der  Präsidentin  oder  des  Präsidenten  durch  die  zuständi-
 ge  Polizei-  oder  Ordnungsbehörde.  Ein  generelles  Ersuchen
 ist  zulässig.  Die  Voraussetzungen  für  ein  Tätigwerden  wer-
 den  in  diesem  Fall  durch  vorherige  Vereinbarung  festgelegt.
 Die  sonstigen  Vorschriften  und  Grundsätze  der  Amts-  und
 Vollzugshilfe  bleiben  unberührt.

 (2)  Anordnungen  nach  Absatz  1  müssen  auf  den  Zeitraum
 beschränkt  werden,  in  dem  die  Gefahr  andauert.  Im  Übrigen
 gelten  die  §§  15  bis  20  des  Bundespolizeigesetzes  entspre-
 chend.

 (3)  Erleidet  jemand  infolge  einer  rechtmäßigen  Anord-
 nung  nach  Absatz  1  einen  Schaden  an  seinem  Eigentum,  so
 ist  ihm  ein  angemessener  Ausgleich  zu  gewähren,  soweit  er
 den  Schaden  nicht  durch  ein  Tun  oder  Unterlassen  zu  verant-
 worten  hat.

 (4)  Die  Bundesanstalt  ist  befugt,  die  Sicherheit  des  Digi-
 talfunk  BOS  und  seiner  Komponenten  zu  überprüfen.  Sie
 kann  hierzu  die  notwendigen  Auskünfte,  insbesondere  auch
 zu  technischen  Details,  verlangen  sowie  Unterlagen  und  Da-
 tenträger  des  Betreibers  oder  eines  mit  Betriebsleistungen
 beauftragten  Dritten  einsehen  und  hiervon  Abschriften,  Aus-
 züge,  Ausdrucke  oder  Kopien,  auch  von  Datenträgern,  anfer-
 tigen  oder  Ausdrucke  von  elektronisch  gespeicherten  Daten
 verlangen,  Grundstücke  und  Betriebsräume  betreten  und
 Einrichtungen  besichtigen,  die  für  den  Digitalfunk  BOS  ver-
 wendet  werden.

 (5)  Die  Grundrechte  der  körperlichen  Unversehrtheit
 (Artikel  2  Abs.  2  Satz  1  des  Grundgesetzes),  der  Freiheit  der
 Person  (Artikel  2  Abs.  2  Satz  2  des  Grundgesetzes)  und  die
 Unverletzlichkeit  der  Wohnung  (Artikel  13  des  Grundgeset-
 zes)  werden  durch  die  vorstehenden  Absätze  eingeschränkt.

 §  16
 Internationale  Zusammenarbeit

 Für  den  Abschluss  von  Verwaltungsabkommen  mit  aus-
 ländischen  Staaten  über  die  Mitnutzung  des  Digitalfunk  BOS
 ist  das  Bundesministerium  des  Innern  zuständig.  Solche  Ver-
 waltungsabkommen  sollen  das  Prinzip  der  Gegenseitigkeit
 wahren  und  nur  abgeschlossen  werden,  wenn  das  Recht  zur

 Mitnutzung  der  entsprechenden  Funkeinrichtungen  des  je-
 weils  anderen  Vertragsstaats  sichergestellt  ist.

 §  17
 Abgabenfreiheit,  Dienstsiegel,  Sonstiges

 (1)  Die  Bundesanstalt  führt  als  Dienstsiegel  das  kleine
 Bundessiegel  mit  der  Umschrift  „Bundesanstalt  für  den  Digi-
 talfunk  der  BOS“.

 (2)  Die  Bundesanstalt  ist  öffentliche  Behörde  im  Sinne  des
 §  43  Abs.  1  der  Grundbuchverfügung  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  24.  Januar  1995  (BGBl.  I  S.  114),  die
 zuletzt  durch  Artikel  1  der  Verordnung  vom  18.  März  1999
 (BGBl.  I  S.  497)  geändert  worden  ist,  in  der  jeweils  gelten-
 den  Fassung.

 (3)  Die  Bundesanstalt  ist  nach  §  2  Abs.  1  des  Gerichtskos-
 tengesetzes  von  der  Zahlung  der  Gerichtskosten  befreit.

 (4)  Ein  Insolvenzverfahren  über  das  Vermögen  der  Bun-
 desanstalt  ist  nicht  zulässig.

 (5)  Die  Bundesanstalt  kann  nur  durch  Gesetz  aufgelöst
 werden.

 §  18
 Übergangsvorschriften

 (1)  Nach  der  Errichtung  der  Bundesanstalt  finden  inner-
 halb  von  sechs  Monaten  Wahlen  zur  Personalvertretung  statt.
 Bis  zur  Konstituierung  des  Personalrates  werden  die  Auf-
 gaben  der  Personalvertretung  bei  der  Bundesanstalt  vom
 Hauptpersonalrat  beim  Bundesministerium  des  Innern  wahr-
 genommen.

 (2)  Der  Übergangspersonalrat  bestellt  unverzüglich  den
 Vorstand  für  die  Durchführung  der  Personalratswahlen  in  der
 Bundesanstalt.

 (3)  Die  Absätze  1  und  2  gelten  entsprechend  für  die  Ju-
 gend-  und  Auszubildendenvertretung  sowie  die  Schwerbe-
 hindertenvertretung.

 (4)  Nach  Errichtung  der  Bundesanstalt  findet  innerhalb
 von  sechs  Monaten  die  Wahl  der  Gleichstellungsbeauftragten
 und  ihrer  Stellvertreterin  statt.  Bis  zur  Bestellung  der  Gleich-
 stellungsbeauftragten  und  ihrer  Stellvertreterin  werden  die
 Aufgaben  von  der  Gleichstellungsbeauftragten  des  Bundes-
 ministeriums  des  Innern  und  ihrer  Stellvertreterin  wahrge-
 nommen.

 (5)  Eine  vorläufige  Satzung  für  die  Bundesanstalt  erlässt
 das  Bundesministerium  des  Innern  durch  Organisationser-
 lass,  der  im  Gemeinsamen  Ministerialblatt  veröffentlicht
 wird.  Sie  soll  nur  die  zur  Gewährleistung  der  Arbeitsfähig-
 keit  der  Bundesanstalt  erforderlichen  Regelungen  enthalten.
 Für  das  restliche  Geschäftsjahr,  in  dem  dieses  Gesetz  in  Kraft
 tritt,  erlässt  das  Bundesministerium  des  Innern  einen  vorläu-
 figen  Wirtschaftsplan.

 §  19
 Änderungen  des  Bundesbesoldungsgesetzes

 In  Anlage  I  (Bundesbesoldungsordnungen  A  und  B)  des
 Bundesbesoldungsgesetzes  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  6.  August  2002  (BGBl.  I  S.  3020),  das  zu-
 letzt  durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom  22.  September  2005
 (BGBl.  I  S.  2809)  geändert  worden  ist,  wird  in  der  Besol-
 dungsgruppe  B  5  nach  der  Amtsbezeichnung  „Präsident  der
 Bundesakademie  für  Wehrverwaltung  und  Wehrtechnik“  die
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Amtsbezeichnung  „Präsident  der  Bundesanstalt  für  den  Digi-
 talfunk  der  Behörden  und  Organisationen  mit  Sicherheitsauf-
 gaben“  eingefügt.

 §  20
 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.
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Begründung
 A.  Allgemeiner  Teil

 Das  gegenwärtige  Funksystem  der  Behörden  und  Organisati-
 onen  mit  Sicherheitsaufgaben  (BOS)  beruht  auf  der  veralte-
 ten  analogen  Funktechnik,  die  nicht  mehr  weiter  entwickelt
 wird  und  wichtige  operativ-taktische  Anforderungen  an  eine
 moderne  BOS-Kommunikation  –  wie  Abhörsicherheit,
 Übertragung  von  Daten  zusätzlich  zur  Sprachübertragung,
 bundesweite  Kommunikation,  einsatzbezogene  dynamische
 Gruppenbildung,  direkte  Einzelverbindungen  mit  anderen
 Funkteilnehmerinnen  und  Funkteilnehmern  oder  Teilnehme-
 rinnen  und  Teilnehmern  im  öffentlichen  Netz  –  nicht  erfüllt.
 Bund  und  Länder  beabsichtigen  daher  die  Errichtung  und  den
 Betrieb  eines  bundesweit  einheitlichen  digitalen  Sprech-  und
 Datenfunksystems  zur  Nutzung  durch  alle  BOS  der  Bundes-
 republik  Deutschland  (Digitalfunk  BOS).

 Am  24.  November  2000  beschloss  die  Ständige  Konferenz
 der  Innenminister  und  Innensenatoren  der  Länder  (IMK),
 dass  die  Errichtung  eines  bundeseinheitlich  geplanten  und
 betriebenen  digitalen  Sprech-  und  Datenfunknetzes  für  die
 Belange  aller  BOS  erforderlich  ist.  Die  IMK  bekräftigte  mit
 Beschluss  vom  6.  Dezember  2002  die  Notwendigkeit  der  Ab-
 lösung  des  Analogfunks  durch  den  Digitalfunk  BOS  und
 nahm  den  Bericht  der  Zentralstelle  Digitalfunk  über  die  Ar-
 beit  der  „Gruppe  Anforderungen  an  das  Netz“  (GAN)  zu-
 stimmend  zur  Kenntnis.  Die  durch  die  GAN  formulierten
 Anforderungen  sind  die  Grundlage  für  den  bundesweit  ein-
 heitlichen  Aufbau  des  Digitalfunk  BOS.  Ferner  haben  der
 Bundeskanzler  und  die  Regierungschefs  der  Länder  am
 26.  Juni  2003  den  Beschluss  gefasst,  die  Voraussetzungen  für
 die  schrittweise  Einführung  des  bundeseinheitlichen  Digital-
 funk  BOS  zu  schaffen,  der  den  Analogfunk  nach  einer  Migra-
 tionsphase  ablösen  soll.

 Das  Bundesministerium  des  Innern  und  die  Innenminister
 und  Innensenatoren  des  Bundes  und  der  Länder  haben  zu  die-
 sem  Zweck  am  24.  März  2004  die  „Vereinbarung  zur  Rege-
 lung  der  Zusammenarbeit  beim  Aufbau  und  Betrieb  eines
 bundesweit  einheitlichen  digitalen  Sprech-  und  Datenfunk-
 systems  für  alle  Behörden  und  Organisationen  mit  Sicher-
 heitsaufgaben  (BOS)  in  der  Bundesrepublik  Deutschland“
 (Dachvereinbarung)  geschlossen.  Die  Dachvereinbarung  be-
 stimmt  in  §  1:

 „Der  Bund  und  die  Länder  verfolgen  gemeinsam  das  Ziel,
 unter  dem  Vorbehalt  der  erforderlichen  haushaltsrechtlichen
 Ermächtigungen,  für  die  BOS  gemeinsam  ein  auf  dem  Min-
 deststandard  GAN  basierendes,  mit  einer  bundeseinheitli-
 chen  Technik  ausgestattetes  digitales  Sprech-  und  Daten-
 funksystem  einzuführen  und  als  Gesamtnetz  bis  spätestens
 31.  Dezember  2010  in  Betrieb  zu  nehmen.  Die  ersten  Teil-
 netze  sollen  bis  2006  in  Betrieb  genommen  sein  und  sukzes-
 sive  durch  Hinzutreten  weiterer  Teilnetze  zum  Gesamtnetz
 anwachsen.“

 Bund  und  Ländern  ist  es  auf  der  Grundlage  der  Dachverein-
 barung  gelungen,  die  im  GAN-Bericht  aufgeführten  Leis-
 tungsanforderungen  an  den  Digitalfunk  BOS  weiter  zu  präzi-
 sieren.  Damit  stehen  die  funktionalen  Anforderungen  an  das
 System  fest.

 Die  Erfahrungen  bei  der  Bekämpfung  des  internationalen
 Terrorismus  und  die  daraus  resultierenden  gestiegenen  An-
 forderungen  an  die  Sicherheitsbehörden  –  insbesondere  auch
 im  Hinblick  auf  deren  Kommunikationssysteme  –  verdeut-
 lichen  den  Stellenwert  des  Digitalfunk  BOS.  Netzinfrastruk-
 tur  und  Betrieb  des  Digitalfunk  BOS  sind  Kernelemente  der
 deutschen  Sicherheitsarchitektur.  Sie  müssen  höchsten
 Sicherheitsanforderungen  gerecht  werden  und  dabei  finan-
 zierbar  bleiben.  Das  Bundesministerium  des  Innern  hat  des-
 halb  am  11.  Februar  2005  eine  Fortschreibung  des  Konzepts
 zum  Aufbau  und  Betrieb  des  Digitalfunk  BOS  vorgestellt,
 mit  dem  der  Bund  seine  führende  Rolle  dokumentiert.  Dies
 erfolgte,  um  den  Aufbau  des  Netzes  zu  forcieren  und  den  ge-
 nannten  Anforderungen  zu  entsprechen.

 Mit  dem  vorliegenden  Gesetz  sollen  die  organisatorischen
 Voraussetzungen  geschaffen  werden,  um  den  Digitalfunk
 BOS  effizient  aufbauen  und  betreiben  zu  können.

 Zur  Bündelung  der  Interessen  von  Bund  und  Ländern  soll
 eine  Bundesanstalt  für  den  Digitalfunk  der  Behörden  und
 Organisationen  mit  Sicherheitsaufgaben  (BDBOS)  gegrün-
 det  werden.  Unabhängig  von  der  konkreten  Entscheidung  für
 eine  bestimmte  Technologie  des  Digitalfunk  BOS  und  von
 der  konkreten  Ausgestaltung  von  Verträgen  mit  Dritten  so-
 wie  den  entsprechenden  Vergabeverfahren,  ist  es  erforder-
 lich,  die  Interessen  der  Nutzer  des  Digitalfunk  BOS  organisa-
 torisch  gebündelt  wahrzunehmen.  Diese  Bündelung  ist  durch
 angemessene  Mitwirkungs-  und  Beteiligungsrechte  von
 Bund  und  Ländern  organisatorisch  umzusetzen.  Die  Grün-
 dung  einer  Anstalt  des  öffentlichen  Rechts  ist  auch  erforder-
 lich,  um  die  für  den  Aufbau  und  den  Betrieb  des  Digitalfunk
 BOS  notwendigen  Rechtspositionen  (Auftraggeberstellung,
 Nutzungsrechte  etc.)  sicherzustellen.  Als  eigenständige  ju-
 ristische  Person  kann  sie  mit  dem  Aufbau  und  Betrieb  des
 Digitalfunk  BOS  im  Sinne  von  Artikel  86  Abs.  2  EG  betraut
 werden,  soweit  von  einer  unternehmerischen  Tätigkeit  im
 Sinne  des  EG-Wettbewerbsrechts  auszugehen  ist.  Dadurch
 wird  den  kartellrechtlichen  Anforderungen  des  Artikels  81  EG,
 aber  auch  den  verfassungs-  und  vergaberechtlichen  Vorgaben
 Rechnung  getragen.  Vor  diesem  Hintergrund  und  um  die  an-
 gemessene  Beteiligung  der  Länder  –  insbesondere  auch  im
 Hinblick  auf  die  anteilige  Finanzierung  des  Digitalfunk  BOS
 durch  Bund  und  Länder  –  zu  ermöglichen,  scheidet  eine
 Übertragung  der  Aufgaben  der  Bundesanstalt  an  eine  bereits
 bestehende  oberste  Bundesbehörde  oder  Bundesoberbehörde
 aus.

 Die  Bundesanstalt  ist  Aufgabenträgerin  für  die  Bundesaufga-
 ben  des  Digitalfunk  BOS  und  übernimmt  nach  Maßgabe
 eines  Verwaltungsabkommens  die  Wahrnehmung  der  ent-
 sprechenden  Aufgaben  für  die  Länder.  Entsprechend  fungiert
 sie  als  Auftraggeberin  bei  allen  Beschaffungsvorgängen  im
 Zusammenhang  mit  Aufbau  und  Betrieb  des  Digitalfunk
 BOS  und  ist  Sachwalterin  des  Zweckvermögens,  das  im
 Zuge  des  Netzaufbaus  angeschafft  wird.

 Das  Gesetz  schafft  die  organisatorischen  Grundlagen  für  den
 Abschluss  eines  Verwaltungsabkommens  mit  den  Ländern
 und  stellt  mit  der  Bundesanstalt  eine  Einrichtung  zur  Verfü-
 gung,  in  der  die  Länder  ihre  Beteiligungs-  und  Mitwirkungs-
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rechte  für  den  Digitalfunk  BOS  wahrnehmen  können.  Mit
 dem  Beitritt  zum  Verwaltungsabkommen  erhalten  die  Länder
 diese  Rechte  im  verfassungsrechtlich  zulässigen  Rahmen.
 Dadurch  wird  es  Bund  und  Ländern  ermöglicht,  ihre  beider-
 seitigen  Handlungsbefugnisse  kooperativ  und  in  gegensei-
 tiger  Rücksichtnahme  auszuüben.

 Hiermit  wird  dem  Beschluss  der  Ständigen  Konferenz  der  In-
 nenminister  und  Innensenatoren  der  Länder  vom  18.  März
 2005  entsprochen,  der  den  Bund  aufgefordert  hat,  die  Beteili-
 gungsrechte  der  Länder  an  der  zu  gründenden  Auftraggeber-
 organisation  so  auszugestalten,  dass  sie  der  Verantwortung
 der  Länder  für  die  eigene  Aufgabenerfüllung  angemessen
 sind.

 B.  Besonderer  Teil

 Zu  §  1  (Errichtung,  Zweck,  Sitz)

 Die  Rechtsform  der  rechtsfähigen  Anstalt  des  öffentlichen
 Rechts  wird  dem  Charakter  des  Digitalfunk  BOS  als  Hoch-
 sicherheitsnetz  am  besten  gerecht.  Zugleich  ist  die  Rechts-
 form  der  Anstalt  ausreichend  flexibel,  um  eine  angemessene
 Beteiligung  der  Länder  sicherzustellen.  Satz  3  enthält  den
 Zweck  der  Bundesanstalt.  Absatz  2  bestimmt  den  Sitz  der
 Bundesanstalt.

 Zu  §  2  (Aufgabe,  Nutzer  der  Bundesanstalt)

 Zu  Absatz  1

 Die  Bundesanstalt  hat  die  Aufgabe,  im  öffentlichen  Interesse
 den  Digitalfunk  BOS  aufzubauen,  zu  betreiben  und  seine
 Funktionsfähigkeit  sicherzustellen.  Dem  Digitalfunk  BOS
 kommt  als  Telekommunikationsinfrastruktur  eine  dienende
 Funktion  für  die  Aufgabenwahrnehmung  der  BOS  und  damit
 insbesondere  für  die  Gewährleistung  der  inneren  Sicherheit
 in  der  Bundesrepublik  Deutschland  zu.  Im  Interesse  einer
 effektiven  Sicherheitsgewährleistung  für  die  Allgemeinheit
 ist  seine  Funktionsfähigkeit  sicherzustellen.

 Diese  Aufgabe  der  Daseinsvorsorge  ist  –  soweit  von  einer  un-
 ternehmerischen  Tätigkeit  im  Sinne  des  EG-Wettbewerbs-
 rechts  auszugehen  ist  –  eine  Dienstleistung  von  allgemeinem
 wirtschaftlichen  Interesse  nach  den  Artikeln  16,  86  Abs.  2  EG.

 Die  bundesstaatliche  Aufgabenverteilung,  insbesondere  die
 Länderverantwortlichkeit  für  die  innere  Sicherheit,  wird
 durch  die  Betrauung  der  Bundesanstalt  mit  dem  Aufbau  und
 Betrieb  des  Digitalfunk  BOS  nicht  berührt.

 Ziel  ist  die  Einbindung  aller  bisherigen  Nutzer  des  analogen
 BOS-Funks  bis  spätestens  31.  Dezember  2010.  Die  zur  Teil-
 nahme  am  Digitalfunk  Berechtigten  BOS  (Nutzer)  sind  in  der
 Richtlinie  nach  §  57  Abs.  4  Satz  1  Nr.  2  des  Telekommunika-
 tionsgesetzes  aufgeführt  (vgl.  BOS-Funkrichtlinie,  GMBl.
 2000,  S.  413).

 Die  gemeinsame  Nutzung  des  Systems  durch  Bund,  Länder
 und  sonstige  Träger  von  Sicherheitsaufgaben  ist  bereits  in  der
 Aufgabenbeschreibung  vorgesehen.  Die  Einbindung  der  Be-
 hörden  und  Organisationen  mit  Sicherheitsaufgaben  anderer
 Körperschaften  (Länder,  Kommunen)  und  Rechtspersonen
 (z.  B.  Rettungsdienste)  ist  durch  das  in  §  7  vorgesehene  Ver-
 waltungsabkommen  oder  sonstige  vertragliche  Bestimmun-

 gen  zu  regeln.  Dies  gilt  insbesondere  für  die  organisatori-
 schen  und  finanziellen  Details  der  Zusammenarbeit.

 Zu  Absatz  2

 Absatz  2  ist  Voraussetzung  dafür,  dass  die  Bundesanstalt  als
 gemeinsame  Vergabestelle  für  Bund  und  Länder  auftritt,  so-
 weit  es  um  die  Ausschreibung  und  Vergabe  von  Aufträgen
 geht,  die  den  Aufbau  und  Betrieb  des  Digitalfunk  BOS  be-
 treffen.

 Die  Bundesanstalt  soll  nach  den  Abstimmungen  zwischen
 Bund  und  Ländern  als  schlanke  Organisation  verfasst  wer-
 den.  Daher  soll  sie  sich  für  die  Durchführung  von  Vergabe-
 verfahren  des  Beschaffungsamts  des  Bundesministeriums
 des  Innern  bedienen.

 Zu  Absatz  3

 Absatz  3  bildet  die  rechtliche  Grundlage,  Unternehmen  mit
 der  Wahrnehmung  von  Aufgaben  aus  Gründen  des  öffent-
 lichen  Interesses  nach  Artikel  86  Abs.  2  EG  zu  betrauen.  Da-
 mit  gelten  die  Vorschriften  des  europäischen  Wettbewerbs-
 rechts  –  sofern  eine  wirtschaftsbezogene  Tätigkeit  vorliegt  –
 nur,  soweit  ihre  Anwendung  nicht  die  Erfüllung  der  über-
 tragenen  besonderen  Aufgaben  rechtlich  oder  tatsächlich
 verhindert.  Der  Begriff  der  Betrauung  ist  ein  autonomer
 Begriff  des  Gemeinschaftsrechts.  Nach  der  Rechtsprechung
 des  EuGH  muss  die  Übertragung  der  Aufgaben  durch  einen
 Hoheitsakt  der  öffentlichen  Gewalt  erfolgen,  insbesondere
 durch  eine  abstrakt-generelle  Rechtsvorschrift.  Daneben  ist
 anerkannt,  dass  auch  eine  Betrauung  durch  eine  Aufgabenü-
 bertragung  im  Einzelfall  sowie  durch  öffentlich-rechtliche
 oder  privatrechtliche  Verträge  möglich  ist,  sofern  die  vertrag-
 liche  Betrauung  auf  der  Grundlage  eines  Hoheitsakts  erfolgt.
 Diese  Grundlage  stellt  Absatz  3  in  Form  einer  gesetzlichen
 Ermächtigung  dar.

 Zu  Absatz  4

 Absatz  4  ermächtigt  das  Bundesministerium  des  Innern,
 durch  eine  Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundes-
 rates  Regelungen  über  die  Haftung  beauftragter  Unternehmen
 gegenüber  Dritten  aufgrund  der  Beeinträchtigung  der  Dienst-
 güte  des  Digitalfunk  BOS  zu  treffen.  Durch  diese  Regelung
 wird  erreicht,  dass  einem  geschädigten  Dritten  durch  die  Ein-
 beziehung  beauftragter  Unternehmen  in  die  Aufgabenwahr-
 nehmung  –  neben  etwaigen  staatshaftungsrechtlichen  An-
 sprüchen  gegen  die  Bundesanstalt  –  kein  unbeschränkt  haf-
 tender  weiterer  Anspruchsgegner  zur  Verfügung  steht.  Das
 Bundesministerium  des  Innern  soll  durch  Rechtsverordnung
 in  die  Lage  versetzt  werden,  die  angesichts  der  öffentlichen
 Aufgabenwahrnehmung  zweckmäßigen  Regelungen  zur
 Haftungsbegrenzung  der  beauftragten  Unternehmen  gegen-
 über  Dritten  zu  treffen.  Die  staatshaftungsrechtlichen  An-
 sprüche  des  Dritten  bleiben  unberührt.

 Absatz  4  ermächtigt  nicht  zur  Regelung  der  Haftung  beauf-
 tragter  Unternehmen  gegenüber  der  Bundesanstalt  oder  dem
 Bund.  Weder  die  Bundesanstalt  als  Auftraggeberin  noch  der
 Bund  als  Träger  der  Anstalt  sind  Dritte  im  Sinne  dieser  Vor-
 schrift.

 Zu  §  3  (Organe)

 Die  Bundesanstalt  soll  zwei  Organe  haben:  die  Präsidentin
 oder  den  Präsidenten  sowie  den  Verwaltungsrat.
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Die  von  der  Bundesanstalt  wahrzunehmenden  Aufgaben  er-
 fordern  die  für  Behörden  des  Bundes  übliche  Klarheit  und
 Einheit  in  der  Leitung  und  Verantwortung.  Diesem  Erforder-
 nis  wird  die  Präsidialverfassung  gerecht.

 Der  Verwaltungsrat  ist  das  Organ,  über  das  eine  angemessene
 Beteiligung  und  Mitwirkung  der  Länder  sichergestellt  wer-
 den  kann,  sobald  diese  sich  zum  Abschluss  des  in  §  7  vorge-
 sehenen  Verwaltungsabkommens  entschlossen  haben.  Der
 Verwaltungsrat  hat  die  Aufgabe,  die  Geschäftsführung  durch
 die  Präsidentin  oder  den  Präsidenten  zu  kontrollieren  und  an
 grundsätzlichen  Entscheidungen  mitzuwirken  oder  diese  zu
 treffen.  Das  Nähere,  insbesondere  Art  und  Umfang  der  Mit-
 wirkung,  soll  in  der  Satzung  nach  §  6  bestimmt  werden.

 Zu  §  4  (Präsidentin  oder  Präsident)

 Zu  Absatz  1

 Die  Präsidentin  oder  der  Präsident  ist  das  Geschäftsführungs-
 und  Verwaltungsorgan  der  Bundesanstalt.  Dementsprechend
 sieht  die  Bestimmung  vor,  dass  die  Präsidentin  oder  der  Prä-
 sident  die  Geschäfte  in  eigener  Verantwortung  nach  Maßga-
 be  des  Gesetzes  und  der  Satzung  führt,  insbesondere  die  Bun-
 desanstalt  vor  Gericht  und  im  Rechtsverkehr  vertritt.  Sie  oder
 er  vollzieht  die  Beschlüsse,  die  der  Verwaltungsrat  im  Rah-
 men  seiner  Zuständigkeit  nach  §  5  Abs.  1  trifft.

 Im  Falle  der  Beauftragung  von  Unternehmen  obliegt  der  Prä-
 sidentin  oder  dem  Präsidenten  deren  Steuerung  und  Kontrol-
 le.  Hierzu  gehört  insbesondere  die  Durchsetzung  von  An-
 sprüchen  gegen  die  beauftragten  Unternehmen,  z.  B.  die  Ein-
 haltung  der  vertraglich  vereinbarten  Leistungspflichten  und
 Leistungszeiträume.

 Zu  Absatz  2

 Die  Ernennung  der  Präsidentin  oder  des  Präsidenten  erfolgt
 als  Beamtin  auf  Zeit  oder  Beamter  auf  Zeit  für  die  Dauer  von
 fünf  Jahren.  Dieses  Verfahren  ermöglicht  eine  höhere  Flexi-
 bilität  bei  der  Besetzung  eines  Leitungsamts,  insbesondere
 vor  dem  Hintergrund  des  fortschreitenden  technischen  Wan-
 dels  und  der  Bedeutung  für  die  Gewährleistung  des  Digital-
 funk  BOS  in  der  Bundesrepublik  Deutschland.  Es  entspricht
 Grundsätzen  moderner  Personalführung  bei  vergleichbaren
 Aufgabenstellungen  in  öffentlichen  wie  in  privaten  Zweckor-
 ganisationen.  Die  Bestellung  auf  Zeit  korrespondiert  mit  der
 Annäherung  der  Wirtschaftsführung  der  Bundesanstalt  an
 kaufmännische  Grundsätze  (vgl.  §  11).

 Zu  Absatz  3

 Wegen  der  Bedeutung  und  des  Umfangs  der  zu  erledigenden
 Aufgaben  ist  das  Amt  einer  Vizepräsidentin  oder  eines  Vize-
 präsidenten  vorgesehen.  Hierdurch  wird  deutlich,  dass  die
 Vizepräsidentin  oder  der  Vizepräsident  die  Funktionen  der
 Präsidentin  oder  des  Präsidenten  mit  gleicher  Außenwirkung
 wahrnehmen  kann  wie  diese  oder  dieser.

 Zu  §  5  (Verwaltungsrat)

 §  5  enthält  insbesondere  Regelungen  über  Zusammenset-
 zung  und  Aufgaben  des  Verwaltungsrats.  Der  Verwaltungsrat
 ist  das  Organ  der  Bundesanstalt,  das  die  Geschäftsführung
 durch  den  Präsidenten  überwacht  und  in  welchem  die  Koor-
 dination  der  Interessen  von  Bund  und  Ländern  erfolgt.  Er  un-

 terstützt  die  Präsidentin  oder  den  Präsidenten  bei  der  Aufga-
 benerfüllung  und  trifft  die  Entscheidungen  über  die  grund-
 sätzlichen  Angelegenheiten  der  Bundesanstalt.  Die  Satzung
 regelt  die  Einzelheiten  unter  Beachtung  der  im  Verwaltungs-
 abkommen  gemäß  §  7  getroffenen  Regelungen.

 Der  Bund  und  jedes  Land  erhalten  jeweils  einen  Sitz  im  Ver-
 waltungsrat.  Der  Verwaltungsrat  bildet  damit  den  organisato-
 rischen  Rahmen  für  die  laufende  Kooperation  zwischen
 Bund  und  Ländern  beim  Digitalfunk  BOS.

 Die  Bestellung  aller  Organmitglieder  erfolgt  aus  verfas-
 sungsrechtlichen  Gründen  durch  den  Bund,  im  Falle  der  Mit-
 glieder  der  Länder  nach  Benennung  durch  das  jeweilige
 Land,  soweit  das  Verwaltungsabkommen  nach  §  7  dies  vor-
 sieht.  Das  Bundesministerium  des  Innern  kann  die  Bestel-
 lung  verweigern  oder  ein  Organmitglied  abberufen,  insbe-
 sondere  wenn  das  Mitglied  die  Voraussetzungen  für  die
 Wählbarkeit  zum  Deutschen  Bundestag  nicht  erfüllt.

 Zu  §  6  (Satzung)

 Wegen  der  Bedeutung  der  Satzung  für  die  Aufgabenerfüllung
 und  die  Tätigkeit  der  Bundesanstalt  sieht  die  Vorschrift  vor,
 dass  die  Satzung  vom  Verwaltungsrat  erlassen  wird,  der  das
 Gremium  ist,  in  dem  die  Bundes-  und  Länderinteressen
 repräsentiert  sind.  Als  Satzung  einer  Behörde  im  Geschäfts-
 bereich  des  Bundesministeriums  des  Innern  bedarf  sie  der
 Genehmigung  des  Bundesministeriums.  Das  Verwaltungs-
 abkommen  mit  den  Ländern  nach  §  7  enthält  einzelne  Vor-
 gaben,  die  zwischen  Bund  und  Ländern  im  Rahmen  dieses
 Gesetzes  vereinbart  werden  können.  Nach  Absatz  2  Satz  2
 sind  diese  Vorgaben  für  die  Satzung  bindend.  Absatz  2  Satz  3
 verweist  auf  §  109  Abs.  2  Satz  2  der  Bundeshaushaltsord-
 nung.  Hiernach  bedürfen  Satzungsbestimmungen  über  die
 Prüfung  der  Zustimmung  des  Bundesministeriums  des
 Innern  im  Einvernehmen  mit  dem  Bundesministerium  der
 Finanzen  und  dem  Bundesrechnungshof.

 Zu  §  7  (Verwaltungsabkommen)

 Das  Instrument  zur  Zusammenführung  von  Bundes-  und
 Länderinteressen  ist  ein  multilaterales  Verwaltungsabkom-
 men.  Es  soll  auf  der  Grundlage  der  gemeinsamen  Festlegun-
 gen  von  Bund  und  Ländern  den  Aufbau  und  den  Betrieb  des
 Digitalfunk  BOS  durch  die  Bundesanstalt  in  den  Ländern
 und  die  Beteiligung  der  Länder  hieran  regeln.

 Mit  der  Unterzeichnung  des  Verwaltungsabkommens  soll
 jedes  Land  für  sich  und  die  in  seinem  Gebiet  tätigen  BOS
 das  Recht  erhalten,  den  Aufbau  des  Digitalfunknetzes  für
 sein  Territorium  zu  veranlassen  und  das  Digitalfunknetz  in
 seinem  jeweiligen  Ausbauzustand  mit  zu  nutzen.  Zugleich
 verpflichtet  sich  das  betreffende  Land,  die  im  Verwaltungs-
 abkommen  im  Einzelnen  vorgesehenen  Leistungen,  insbe-
 sondere  Finanzierungsbeiträge,  zu  erbringen.

 Zu  §  8  (Aufsicht)

 Die  Unterstellung  der  Bundesanstalt  unter  die  Rechts-,  Fach-
 und  Dienstaufsicht  des  Bundesministeriums  des  Innern  ist  er-
 forderlich,  um  die  verfassungsrechtlich  gebotene  Kontrolle
 der  Bundesanstalt  durch  das  parlamentarisch  verantwortliche
 Fachministerium  zu  gewährleisten.
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Zu  §  9  (Zweckvermögen,  Finanzierung)

 Das  Eigentum  an  dem  für  den  Aufbau  und  Betrieb  des  Digi-
 talfunk  BOS  gebildeten  Zweckvermögens  wird  von  der  Bun-
 desanstalt  als  Sachwalterin  der  Belange  der  BOS  treuhände-
 risch  für  den  Bund  gehalten.  Es  stellt  kein  Sondervermögen
 nach  §  113  der  Bundeshaushaltsordnung  dar.  Das  Zweckver-
 mögen  darf  von  der  Bundesanstalt  ausschließlich  zur  Erfül-
 lung  ihrer  gesetzlichen  Aufgaben  verwendet  werden.  Zum
 Zweckvermögen  gehören  sämtliche  Vermögensgegenstände
 der  Bundesanstalt,  insbesondere  das  Eigentum  an  den  Sys-
 temkomponenten  des  Digitalfunk  BOS.

 Die  Bundesanstalt  wird  nach  Maßgabe  der  jeweiligen  Aufga-
 benlast  anteilig  durch  Bund  und  Länder  finanziert.  Die  ge-
 naue  Ausgestaltung  der  Finanzierungslast  von  Bund  und
 Ländern  im  Hinblick  auf  die  verschiedenen  Kostenarten,  ins-
 besondere  die  Personal-  und  Sachkosten,  erfolgt  im  Verwal-
 tungsabkommen  nach  §  7.

 Die  Einzelheiten  der  Einbringung  von  Vermögen  durch  Bund
 und  Länder  in  die  Bundesanstalt  sowie  die  Einzelheiten  der
 Finanzierung  des  Erwerbs  von  Vermögensgegenständen
 durch  die  Bundesanstalt  mittels  Finanzierungsbeiträgen  des
 Bundes  und  der  Länder  regelt  das  Verwaltungsabkommen
 nach  §  7.

 Zu  §  10  (Wirtschaftsplan,  mittelfristige  Planung)

 In  Anwendung  der  Bundeshaushaltsordnung  stellt  die  Bun-
 desanstalt  einen  Wirtschaftsplan  auf,  da  ein  Wirtschaften
 nach  Einnahmen  und  Ausgaben  gemäß  Haushaltsplan  für  das
 vorgesehene  Handeln  (Tätigung  von  Investitionen  in  die
 Systemtechnik,  Einkauf  von  betrieblichen  Dienstleistungen),
 insbesondere  die  wirtschaftliche  Erfassung  und  Kontrolle
 des  Zweckvermögens  (Anlagenbuchhaltung)  nicht  zweck-
 mäßig  ist.  Der  dazu  aufzustellende  Wirtschaftsplan  umfasst
 insbesondere  einen  Erfolgsplan  nach  Gliederung  der  Ge-
 winn-  und  Verlustrechnung  (§  275  des  Handelsgesetzbuches  –
 HGB),  einen  Investitions-  und  Finanzplan  nach  Gliederung
 der  Bilanz  (§  266  HGB)  sowie  eine  Personalplanung  und  ei-
 nen  Stellenplan.

 Neben  dem  Wirtschaftsplan  stellt  die  Präsidentin  oder  der
 Präsident  eine  mittelfristige  Planung  (Erfolgs-,  Investitions-
 und  Finanzierungsvorschau)  auf,  um  so  eine  vorausschauen-
 de  Finanzplanung  für  die  Bundesanstalt,  den  Bund  und  die
 Länder  zu  ermöglichen.

 Der  Wirtschaftsplan  und  die  mittelfristige  Planung  sind  dem
 Verwaltungsrat  unverzüglich  nach  ihrer  Aufstellung  vorzule-
 gen.  Der  Verwaltungsrat  stellt  den  Wirtschaftsplan  fest.  Mit
 der  Feststellung  wird  der  Wirtschaftsplan  für  die  Bundesan-
 stalt  verbindlich.  Zu  seiner  Wirksamkeit  bedarf  es  außerdem
 der  Genehmigung  durch  das  Bundesministerium  des  Innern
 im  Einvernehmen  mit  dem  Bundesministerium  der  Finanzen.

 Zu  §  11  (Buchführung,  Jahresabschluss)

 Zu  Absatz  1

 Die  Bestimmung  gibt  die  kaufmännische  Buchführung  als
 Grundlage  für  das  Rechnungswesen  und  die  Bilanzierung  der
 Bundesanstalt  vor.

 Die  kaufmännische  Buchführung  ermöglicht  der  Bundesan-
 stalt  eine  transparente  und  wirtschaftliche  betriebliche  Steue-

 rung.  Alle  für  Bund  und  Länder  erforderlichen  Informationen
 werden  durch  die  kaufmännische  Buchführung  bereitgestellt
 und  können  jederzeit  abgerufen  werden,  da  sie  eine  differen-
 zierte  Erfassung  des  Ressourcenverbrauchs  sowie  von  Kos-
 ten  und  Vermögensentwicklungen  ermöglicht.  Das  Zweck-
 vermögen  nach  §  9  wird  einen  erheblichen  Umfang  anneh-
 men.  Die  Anlagenbuchhaltung  als  Bestandteil  der  kaufmän-
 nischen  Buchführung  ist  unter  anderem  für  die  laufend
 vorzunehmenden  Ersatz-  und  Erweiterungsinvestitionen  so-
 wie  Abschreibungen  und  Aussonderungen  bei  der  System-
 technik  für  den  Digitalfunk  BOS  notwendig.  Sie  ermöglicht
 die  Vermögenssteuerung,  die  Investitionsplanung  und  die
 Berechnung  der  ggf.  vorzunehmenden  Werterstattungen.

 Die  Bundesanstalt  steuert  insbesondere  als  staatsinterne  Auf-
 gabenkoordination  für  den  Bund  und  alle  Länder  den  Aufbau
 und  Betrieb  des  Digitalfunk  BOS.  Dieser  Aufgabenbereich
 umfasst  vor  allem  die  fristgerechte  Beauftragung  und  Über-
 wachung  des  Aufbaus  von  Netzabschnitten  in  einem  Land  im
 Rahmen  der  von  der  Bundesanstalt  geschlossenen  Verträge
 nach  einem  mehrjährigen  Roll-out-Plan.  Daneben  gibt  es
 über  150  weitere  Auftragsgegenstände  unterschiedlichster
 Art  wie  mobile  Basisstationen,  Schnittstellen,  Schulungsleis-
 tungen  und  Beratung.  Die  Gebietskörperschaften  werden
 diese  Auftragsgegenstände  zu  unterschiedlichen  Zeitpunk-
 ten,  in  vielfacher  Weise  und  im  verschiedenen  Umfang  abru-
 fen.  Zwecks  Gewährleistung  der  notwendigen  Transparenz
 und  der  Auskunftserteilung  über  den  Wert  des  Zweckvermö-
 gens  der  Bundesanstalt,  insbesondere  gegenüber  den  Län-
 dern,  ist  eine  kaufmännische  Buchführung  erforderlich.

 Zu  den  Absätzen  2  und  3

 Die  Präsidentin  oder  der  Präsident  ist  durch  diese  Vorschrift
 verpflichtet,  für  jedes  Geschäftsjahr  einen  Jahresabschluss
 und  einen  Lagebericht  nach  handelsrechtlichen  Grundsätzen
 für  große  Kapitalgesellschaften  vorzulegen.  Der  Verwal-
 tungsrat  entscheidet  über  die  Entlastung  der  Präsidentin  oder
 des  Präsidenten.  Die  Entlastung  ist  dem  Verwaltungsrat  als
 dem  zentralen  Gremium,  in  dem  der  Bund  und  die  Länder
 vertreten  sind,  überantwortet.  Absatz  3  verweist  daneben  auf
 das  Genehmigungserfordernis  nach  §  109  Abs.  3  Satz  2  der
 Bundeshaushaltsordnung.

 Zu  Absatz  4

 Einzelheiten  zum  Jahresabschluss  regelt  die  Satzung.  Satz  2
 verweist  auf  §  109  Abs.  2  Satz  3  und  4  der  Bundeshaushalts-
 ordnung.  Hiernach  sind  die  Prüfungsergebnisse  dem  Bundes-
 rechnungshof  vorzulegen.  Dieser  kann  zulassen,  dass  die
 Prüfung  beschränkt  wird.

 Zu  §  12  (Rechnungsprüfung,  Anwendung  des  Haushalts-
 rechts)

 Zu  Absatz  1

 Die  Bundesanstalt  unterliegt  dem  Prüfungsrecht  des  Bundes-
 rechnungshofes.  Da  die  Bundesanstalt  auch  durch  Beiträge
 der  Länder  finanziert  wird,  erfolgt  hinsichtlich  der  Landes-
 mittel  eine  gemeinsame  Prüfung  durch  den  Bundesrech-
 nungshof  und  die  Landesrechnungshöfe  gemäß  §  111  i.  V.  m.
 §  93  der  Bundeshaushaltsordnung.  Diese  Vorschrift  sieht  vor,
 dass  über  die  Durchführung  der  Prüfung  durch  einen  Rech-
 nungshof  eine  Vereinbarung  zwischen  den  Rechnungshöfen
 getroffen  werden  kann.
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Zu  Absatz  2

 Die  Bundesanstalt  soll  ihre  Tätigkeit  nach  unternehmeri-
 schen  Grundsätzen  wahrnehmen.  Ähnlich  den  Regelungen
 bei  der  Ende  2004  errichteten  Bundesanstalt  für  Immobilien-
 aufgaben  soll  die  Bundesanstalt  lediglich  so  weit  an  die  Bun-
 deshaushaltsordnung  gebunden  sein,  wie  dies  für  ihre  Steue-
 rung  durch  die  Anstaltsträgerin  und  nach  Maßgabe  des  Ver-
 waltungsabkommens  nach  §  7  im  Verhältnis  zu  den  Ländern
 sowie  für  die  Aufgabenerfüllung  notwendig  ist.

 Zu  Absatz  3

 Absatz  3  ermöglicht  der  Bundesanstalt,  Forderungen  zu  ver-
 kaufen.  Hierdurch  wird  u.  a.  eine  Forfaitierung  von  Forde-
 rungen  gegen  die  Länder  aus  dem  Verwaltungsabkommen  er-
 möglicht,  um  eine  effektive  Finanzierung  sicherzustellen  und
 somit  den  zeitnahen  Aufbau  des  Digitalfunk  BOS  zu  gewähr-
 leisten,  ohne  Ansprüche  gegen  die  Anstaltsträgerin  gelten
 machen  zu  müssen.  Da  Forderungen  nur  verkauft  werden
 dürfen,  wenn  der  Schuldner  für  sämtliche  anfallende  Ab-
 schläge  und  Kosten  einsteht,  wird  ein  Haushaltsrisiko  für  den
 Bundeshaushalt  minimiert.

 Zu  Absatz  4

 Durch  diese  Regelung  erhält  das  zuständige  Bundesministe-
 rium  des  Innern  die  Möglichkeit,  im  Einvernehmen  mit  dem
 Bundesministerium  der  Finanzen,  weitere  Ausnahmen  von
 der  Anwendung  der  Bundeshaushaltsordnung  zuzulassen.
 Zur  Sicherung  des  parlamentarischen  Haushaltsvorbehalts
 ist  die  Einwilligung  des  Haushaltsausschusses  des  Deutschen
 Bundestages  hierfür  erforderlich.

 Zu  §  13  (Beamtinnen  und  Beamte)

 Zu  Absatz  1

 Die  Bundesanstalt  soll  nach  den  Abstimmungen  zwischen
 Bund  und  Ländern  als  schlanke  Organisation  verfasst  wer-
 den.  Geplant  ist  ein  weitgehender  Einsatz  von  abgeordneten
 Beamtinnen  und  Beamten  sowie  Arbeitnehmerinnen  und
 Arbeitnehmern  des  Bundes  und  der  Länder,  die  hierbei  ihre
 spezifischen  Erfahrungen  und  Kenntnisse  aus  ihrer  bisheri-
 gen  Tätigkeit  und  von  den  besonderen  Interessenlagen  und
 operativ-taktischen  Bedürfnissen  der  abordnenden  Körper-
 schaften  einbringen  sollen.

 Die  Bundesanstalt  soll  über  eine  geringe  Zahl  eigener  Beam-
 tinnen  und  Beamter  verfügen.  Die  Verleihung  der  Dienst-
 herrnfähigkeit  erfolgt  primär  zu  dem  Zweck,  eine  Abordnung
 von  Beamtinnen  und  Beamten  anderer  Dienstherren  zu  er-
 möglichen.  Diese  Abordnungen  dienen  insbesondere  der  von
 den  Ländern  geforderten  laufenden  Beteiligung  in  der  Bun-
 desanstalt.

 Zu  Absatz  2

 Die  Vorschrift  dient  der  Verwaltungsvereinfachung,  der  Effi-
 zienzsteigerung  und  der  Wahrung  der  schlanken  Organisati-
 onsstruktur  der  Bundesanstalt.  Satz  1  enthält  die  für  eine
 Übertragung  von  bestimmten  Aufgaben  erforderliche  gesetz-
 liche  Ermächtigung.  Daneben  kann  die  Bundesanstalt  weite-
 re  Verwaltungsaufgaben  in  Verwaltungsgemeinschaft  mit
 Behörden  im  Geschäftsbereich  des  Bundesministeriums  des
 Innern,  insbesondere  mit  dem  Bundesverwaltungsamt,  wahr-
 nehmen.

 Zu  §  14  (Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer,  Auszu-
 bildende)

 Im  Interesse  der  Einheitlichkeit  des  Tarifrechts  im  Bundesbe-
 reich  erklärt  die  Vorschrift  die  für  den  öffentlichen  Dienst  des
 Bundes  geltenden  tarifrechtlichen  Regelungen  und  allgemei-
 nen  Bestimmungen  auch  in  der  Bundesanstalt  für  anwendbar.
 Die  Regelung  erfasst  nicht  nur  die  tarifgebundenen  Arbeit-
 nehmerinnen  und  Arbeitnehmer,  sondern  auch  diejenigen,
 bei  denen  das  Tarifrecht  des  Bundes  kraft  Arbeitsvertrag  zur
 Anwendung  kommt.

 Zu  §  15  (Abwehr  netzspezifischer  Gefahren,  Überwa-
 chung)

 Zu  Absatz  1

 Die  Regelung  ist  erforderlich,  damit  die  Bundesanstalt  als
 sachnächste  Behörde  und  ihre  Präsidentin  oder  ihr  Präsident
 als  ihr  Exekutivorgan  zur  Erfüllung  ihrer  Aufgaben  nach  §  2
 etwaigen  Gefahren  für  den  Digitalfunk  BOS  jederzeit  effek-
 tiv  begegnen  können.  Die  Beurteilung  der  Gefahrenlage  und
 die  Entscheidung  über  die  im  Einzelfall  angemessene  Anord-
 nung  zur  Gefahrenabwehr  obliegen  der  Präsidentin  oder  dem
 Präsidenten.  Satz  2  nennt  beispielhaft  den  Inhalt  der  Anord-
 nung,  die  im  Gefährdungsfall  erforderlich  sein  können.

 Es  handelt  sich  um  eine  auf  die  bereichsspezifische  Gefah-
 renabwehr  beschränkte  Ermächtigungsgrundlage,  die  es  er-
 möglicht,  auf  Gefahrenlagen  zu  reagieren,  die  im  unmittel-
 baren  Zusammenhang  mit  dem  Betrieb  des  Digitalfunk  BOS
 stehen.  Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  hierfür  er-
 gibt  sich  aus  dem  Sachzusammenhang  mit  der  gesetzlichen
 Regelung  des  Digitalfunk  BOS  (Annexkompetenz).

 Diese  bereichsspezifische  Vorschrift  tritt  neben  die  allgemei-
 nen  Regelungen  des  Bundes  und  der  Länder  zur  Gefahrenab-
 wehr  und  berührt  nicht  die  Polizeihoheit  der  Länder.  Sie  er-
 möglicht  der  Präsidentin  oder  dem  Präsidenten,  aufgrund  der
 besonderen  Kenntnisse  über  den  Betrieb  des  Digitalfunk
 BOS,  seine  Funktionsweise  sowie  die  in  diesem  Zusammen-
 hang  stehenden  spezifischen  Gefahrensituationen,  die  not-
 wendigen  Anordnungen  zum  Schutz  der  Funktionsfähigkeit
 des  Digitalfunk  BOS  zu  erlassen.  Durch  dieses  Zusammen-
 wirken  der  sich  ergänzenden  Regelungen  kann  die  Funkti-
 onsfähigkeit  des  Digitalfunk  BOS  in  den  denkbaren  Gefähr-
 dungslagen,  wie  z.B.  rechtswidrige  Streiks,  umfassend
 sichergestellt  werden.

 Zum  Vollzug  solcher  Anordnungen  wird  die  Bundesanstalt
 des  Öfteren  –  insbesondere  bei  Maßnahmen  vor  Ort  –  auf  die
 Amts-  und  Vollzugshilfe  der  zuständigen  Behörden  vor  Ort
 angewiesen  sein.  Häufig  werden  in  den  erfassten  Fallgestal-
 tungen  schnelle  Entscheidungen  erforderlich  sein.  Für  ein
 Amts-  oder  Vollzugshilfeersuchen  im  klassischen  Sinne
 dürfte  nur  ausnahmsweise  Raum  sein.  Satz  4  lässt  daher  das
 im  Amtshilferecht  anerkannte  generelle  Ersuchen  an  eine
 Hilfe  leistende  Stelle  zu.  Dies  bedeutet,  dass  bei  einem  (ein-
 zelnen)  Gefährdungsfall  im  Wege  der  Amtshilfe  alle  erfor-
 derlichen  Maßnahmen  zur  Abwehr  netzspezifischer  Gefah-
 ren  durchzuführen  sind,  wobei  die  Amts-  oder  Vollzugshilfe
 leistende  Behörde  vor  Ort  –  entsprechend  den  allgemeinen
 Regelungen  –  über  die  konkrete  Art  und  Weise  der  Umset-
 zung  nach  eigenem  Ermessen  zu  entscheiden  hat.

 Die  Sätze  4  und  5  ermöglichen  es,  den  Rahmen  für  die  Um-
 setzung  von  Anordnungen  im  Wege  der  Amts-  und  Vollzugs-
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hilfe,  soweit  dies  möglich  ist,  durch  ein  generelles  Ersuchen
 festzulegen,  und  dienen  damit  der  Verwaltungsvereinfa-
 chung.  Die  Voraussetzungen  für  ein  Tätigwerden  in  den  Fäl-
 len  des  generellen  Ersuchens  sollen  durch  eine  vorher  abzu-
 schließende  Vereinbarung  zwischen  dem  Bund  und  den  Län-
 dern  zugunsten  der  Bundesanstalt  festgelegt  werden.  Satz  6
 stellt  klar,  dass  die  sonstigen  allgemeinen  Vorschriften  und
 Grundsätze  der  Amts-  und  Vollzugshilfe  unberührt  bleiben.

 Zu  Absatz  2

 Die  Ausübung  von  Befugnissen  nach  Absatz  1  unterliegt  den
 rechtsstaatlichen  Grundsätzen,  insbesondere  dem  Gebot  der
 Verhältnismäßigkeit  der  Mittel.

 Satz  1  stellt  klar,  dass  hoheitliche  Anordnungen  auf  den
 Zeitraum  beschränkt  werden  müssen,  in  dem  die  Gefahr
 andauert.

 Satz  2  erklärt  diejenigen  Bestimmungen  des  Bundespolizei-
 gesetzes  für  anwendbar,  welche  die  rechtsstaatlichen  Grund-
 sätze  für  Gefahrenabwehrmaßnahmen  konkretisieren.

 Zu  Absatz  3

 Für  den  Ausgleich  von  Schäden,  die  im  Zuge  von  Eingriffen
 nach  Absatz  1  denkbar  sind,  gelten  die  allgemeinen  Vor-
 schriften.  Eine  Regelung  für  rechtswidrig  verursachte  Schä-
 den  und  für  den  Fall  der  Aufopferung  ist  damit  vorliegend
 nicht  erforderlich.  Rein  vorsorglich  bestimmt  Absatz  3  eine
 Entschädigungspflicht  für  Eingriffe  in  das  Eigentum,  die  sich
 als  ausgleichspflichtige  Inhaltsbestimmungen  darstellen,  um
 die  Vereinbarkeit  der  Regelung  mit  Artikel  14  des  Grundge-
 setzes  (GG)  zu  gewährleisten.

 Zu  Absatz  4

 Die  Verwirklichung  der  besonders  hohen  Sicherheitsanfor-
 derungen  an  den  Digitalfunk  BOS  als  Hochsicherheitsnetz
 erfordert  eine  effektive,  schnelle  und  jederzeitige  Kontroll-
 möglichkeit  durch  die  für  den  Digitalfunk  BOS  zuständige
 Bundesanstalt.  Die  Regelung  schafft  –  in  Anlehnung  an  an-
 dere  bundesgesetzliche  Regelungen  –  die  hierfür  erforder-
 liche  Ermächtigung  und  benennt  die  der  Bundesanstalt  zur
 Verfügung  stehenden  Eingriffsmöglichkeiten.

 Zu  Absatz  5

 Durch  diese  Bestimmung  wird  dem  Zitiergebot  des  Artikels
 19  Abs.  1  Satz  2  GG  Genüge  getan.

 Zu  §  16  (Internationale  Zusammenarbeit)

 In  Übereinstimmung  mit  der  allgemeinen  Staatspraxis  ist  das
 Bundesministerium  des  Innern  als  Fachressort  für  den  Ab-
 schluss  von  internationalen  Verwaltungsabkommen  zustän-
 dig.  Satz  2  betont  den  in  der  Staatspraxis  üblicherweise  be-
 folgten  völkerrechtlichen  Grundsatz  der  Reziprozität.

 Zu  §  17  (Abgabenfreiheit,  Dienstsiegel,  Sonstiges)

 Zu  den  Absätzen  1  bis  3

 Die  Vorschrift  enthält  in  den  Absätzen  1  bis  3  die  üblichen
 Bestimmungen  zur  Siegelführung,  zur  Erleichterung  der  Ab-
 gabe  grundbuchlicher  Erklärungen  durch  die  Bundesanstalt
 und  zu  ihrer  Befreiung  von  Gerichtskosten.

 Zu  Absatz  4

 Der  Bund  sichert  als  Anstaltsträger  die  Zahlungsfähigkeit  der
 Bundesanstalt.  Die  Teilnahme  der  Bundesanstalt  an  einem
 Insolvenzsicherungsumlageverfahren  ist  daher  nicht  gebo-
 ten.

 Zu  Absatz  5

 Die  Regelung  hat  deklaratorischen  Charakter.  In  dem  Ver-
 waltungsabkommen  nach  §  7  können  weitergehende  Vorkeh-
 rungen  zum  Schutz  der  Länderinteressen  für  den  Fall  der
 Auflösung  der  Bundesanstalt  getroffen  werden.

 Zu  §  18  (Übergangsvorschriften)

 Zu  den  Absätzen  1  bis  4

 Die  Regelung  vermeidet  eine  personalvertretungsrechtliche
 Lücke.  Entsprechendes  gilt  für  die  Vertretungen  der  Jugend-
 lichen  und  Auszubildenden,  der  Schwerbehinderten  sowie
 für  die  Gleichstellungsbeauftragte.

 Zu  Absatz  5

 Zur  zeitnahen  Herstellung  der  Funktionsfähigkeit  der  Organe
 der  Bundesanstalt  wird  durch  das  Bundesministerium  des
 Innern  eine  vorläufige  Satzung  erlassen.  Sie  kann  durch  den
 Verwaltungsrat  nach  unter  Beachtung  des  Verwaltungsab-
 kommens  ergänzt  und  geändert  werden.  Durch  einen  vorläu-
 figen  Wirtschaftsplan  wird  die  Arbeitsfähigkeit  der  Bundes-
 anstalt  in  ihrem  Gründungsjahr  sichergestellt.

 Zu  §  19  (Änderungen  des  Bundesbesoldungsgesetzes)

 Diese  Vorschrift  regelt  die  erforderliche  Ergänzung  des  Bun-
 desbesoldungsgesetzes,  um  die  amtsangemessene  Besoldung
 der  Präsidentin  oder  des  Präsidenten  festzuschreiben.  Zu  den
 Aufgaben  der  Präsidentin  oder  des  Präsidenten  gehören  die
 Steuerung  und  Kontrolle  des  Digitalfunk  BOS  für  über
 500  000  Nutzer,  die  Durchsetzung  der  abgeschlossenen  Ver-
 träge,  die  Verantwortung  für  ein  großes  finanzielles  Volumen
 sowie  die  Herbeiführung  des  Interessenausgleichs  zwischen
 Bund  und  Länden  und  den  Ländern  untereinander.

 Zu  §  20  (Inkrafttreten)

 Diese  Vorschrift  regelt  das  Inkrafttreten  des  Gesetzes.
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